
 

Beschluss  
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die 
Erteilung von Aufträgen an die Expertengruppen 
nach § 35c Abs. 1 SGB V (Expertengruppen Off-
Label): 
Carboplatin in Kombination mit Gemcitabin zur 
Behandlung von Patienten mit inoperablem 
lokal-fortgeschrittenen oder metastasiertem 
Urothelkarzinom nach Versagen einer 
Chemotherapie oder wenn eine Cisplatin-
Therapie nicht infrage kommt 

Vom 19. April 2018 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 19. April 2018 
beschlossen, die Expertengruppen Off-Label mit folgender Bewertung zum Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu beauftragen: 
 

Carboplatin in Kombination mit Gemcitabin zur Behandlung von Patienten mit 
inoperablem lokal-fortgeschrittenen oder metastasiertem Urothelkarzinom nach 
Versagen einer Chemotherapie oder wenn eine Cisplatin-Therapie nicht infrage kommt 

 
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 19. April 2018 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

http://www.g-ba.de/
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